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§ 33 StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Ist die Anbringung der Einrichtungen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs auf Strallengrund nicht
zweckentsprechend oder wegen der Beschaffenheit der Stra3e oder ihrer Anlage nicht moglich, so sind diese
Einrichtungen unter tunlichster Vermeidung von Wirtschaftserschwernissen auf den Liegenschaften neben der
StraBBe anzubringen. Die Eigentimer dieser Liegenschaften sind, wenn mit ihnen hiertber keine Einigung erzielt
wurde, von der Behorde durch Bescheid zu verpflichten, die Anbringung zu dulden.

2. (2)Der Eigentimer der Liegenschaft ist, wenn durch die Anbringung der Einrichtungen die bestimmungsgemale
Verwendung der Liegenschaft erheblich beeintrachtigt wird, von demjenigen, der die Kosten der Anbringung zu
tragen hat, zu entschadigen. Werden Ersatzanspruche innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt, in
dem der Eigentimer der Liegenschaft von der Anbringung Kenntnis erlangt hat, nicht anerkannt, so hat auf
seinen Antrag das Gericht im Verfahren aul3er Streitsachen zu entscheiden.

In Kraft seit 01.10.1969 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 33 StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


